
37 

Amtsblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2017 Verkündet am 17. Januar 2017 Nr. 12 

 

Änderung der Bekanntmachungen in fahrerlaubnis-, straßen-
verkehrszulassungs- und wahlrechtlichen Angelegenheiten 

Der Senat bestimmt: 

Artikel 1 
Änderung der Bekanntmachung über die Zuständigkeiten  

nach der Fahrerlaubnisverordnung 

In § 1 Absatz 2 Nummer 1 der Bekanntmachung über die Zuständigkeiten nach 
der Fahrerlaubnisverordnung vom 24. November 1998 (Brem.ABl. S. 747 ―  
9233-c-2) wird das Wort „Stadtamt“ durch das Wort „Bürgeramt“ ersetzt. 

Artikel 2 
Änderung der Bekanntmachung über die Zuständigkeiten  

nach der Straßenverkehrszulassungsordnung 

In § 1 Absatz 2 Nummer 1 der Bekanntmachung über die Zuständigkeiten nach 
der Straßenverkehrszulassungsordnung vom 15. Dezember 1992 (Brem.ABl. 
S. 531 ― 9233-a-3), die durch die Bekanntmachung vom 26. Januar 1999 
(Brem.ABl. S. 121) geändert worden ist, wird das Wort „Stadtamt“ durch das Wort 
„Bürgeramt“ ersetzt. 

Artikel 3 
Änderung der Bekanntmachung über die nach den wahlrechtlichen 

Vorschriften zuständigen Gemeindebehörden 

In § 1 Satz 1 Nummer 1 der Bekanntmachung über die nach den wahlrechtlichen 
Vorschriften zuständigen Gemeindebehörden vom 13. Januar 1998 (Brem.ABl. 
S. 71 ― 111-c-1) wird das Wort „Stadtamt“ durch das Wort „Bürgeramt“ ersetzt. 

Artikel 4 
Änderung der Anordnung zur Durchführung  

des Bundesvertriebenengesetzes 

In § 1 Absatz 4 der Anordnung zur Durchführung des Bundesvertriebenen-
gesetzes vom 3. November 1998 (Brem.ABl. S. 645 ― 240-a-1) wird das Wort 
„Stadtamt“ durch das Wort „Bürgeramt“ ersetzt. 
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Artikel 5 
Inkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 2017 in Kraft. 

Beschlossen, Bremen, den 10. Januar 2017 

Der Senat 


		2017-01-16T14:54:45+0100




